
• Posten in ihre Standorte und Aufgaben einweisen;
• Bestandsüberprüfung durchführen;
• Ermittlung Entwichener;
• unverzügliche Meldung des Vorkommnisses, der Angaben über 

Entwichene gemäß Personenkarteikarte (Vordruck SV 4) sowie 
der eingeleiteten Maßnahmen an ODH der StVE/des JH bzw. des 
zuständigen VPKA unter Nutzung der festgelegten Benach
richtigungsmöglichkeiten;

• Verfolgung Entwichener organisieren, wenn dies laut Posten
anweisung vorgesehen ist und die konkrete Situation das zuläßt;

• Entweichungsort sowie evtl. Arbeitsstelle/Umkleideschrank 
Entwichener sichern (Geruchskonserven);

• erste Befragung von SG zur Feststellung evtl. Entweichungs
helfer, hinsichtlich weiterer SG mit Entweichungsabsichten bzw. 
von zur Entweichung benutzter Hilfsmittel (Fahrzeuge, Beklei
dung, Gegenstände u. a.). Entweichungshelfer sind von anderen 
SG und voneinander zu isolieren;

• Feststellungen über benutzte Hilfsmittel und Entweichungshel
fer jeweils sofort an ODH des zuständigen VPKA bzw. der StVE/ 
des JH melden, bis der Leiter der Einsatzformation bzw. der 
Fahndung eingetroffen ist und die Einleitung weiterer Maß
nahmen übernimmt;

• Sofern der SG noch innerhalb des eigenen Einsatzbereichs er
griffen wird, Handfessel anlegen. Durch ständige Bewachung 
und Beobachtung sichern und von anderen SG trennen.

• Weiteres Handeln gemäß Weisung Vorgesetzter bzw. des Leiters 
der Einsatzformation.

8.9.3. Maßnahmen bei Entweichung während des Transports

Die genaue Kenntnis der Fahrtstrecke hinsichtlich entweichungs
begünstigender Faktoren sowie der Möglichkeiten einer schnellen 
Information des ODH der StVE/des JH oder der UHA bzw. des 
örtlich zuständigen VPKA — durch Angehörige der DVP bzw. 
staatliche Dienststellen an der Strecke — ist bedeutsam für die 
Verhinderung von Entweichungen bzw. für die schnelle Einleitung 
von Maßnahmen zur Wiederergreifung Entwichener.

Einzelmaßnahmen:
• Fahrzeug sofort stoppen und von außen sichern;
• Entwichene auffordern, stehenzubleiben; Anwendung der 

Schußwaffe nur entsprechend Schußwaffengebrauchsvor
schrift.
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